
 
Anlage 1 : Ordnungsgemäße Rechnung über Lieferungen oder sonstige Leistungen im Inland für Kleinunternehmer 

gem. § 14 UStG 
(größer 150 �) 

 
 

 
vollständiger Name und  
vollständige Anschrift  
des leistenden Unternehmers  
 

Firma X  
Maierstr. 1, 80538 München  

 
Steuernummer: 123/456/78900  

USt-IdNr.: DE 123456789  
 

 vom Finanzamt erteilte Steuernummer 
ODER vom Bundeszentralamt für Steu-
ern erteilte USt-Id.Nr.  
 

vollständiger Name und  
vollständige Anschrift des  
leistenden Unternehmers  
 

An  
Firma Y  
Hubergasse 2  
90425 Nürnberg  

  

fortlaufende  
Rechnungsnummer  
 

Rechnung Nr. 24/2009                         München, 04.05.2009 
 

 Ausstellungsdatum der Rechnung  
 

 Tag der Lieferung: 30.04.2009 
 
 
 
 
 

 
 

Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen 
Leistung (oder bei Anzahlungsrechnun-
gen Zeitpunkt der Anzahlung)  

 

Menge und Art (handelsübliche Bezeich-
nung) der gelieferten Gegenstände 
 oder Umfang und Art der sonstigen 
Leistung  
 

10 Rasenmäher Marke „Top„ á 100 €                        1.000 € 
(Lieferung = (körperliche Gegenstände) 
(sonstige Leistungen = DL aller Art) 
 
 

 

 Rechnungsbetrag                                                        1.000 € 
 
 
 

 

Entgelt ohne gesonderten Steuerausweis 

- Hinweis auf Anwendung der 

Kleinunternehmerregelung 

 

Kein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer 
Kleinunternehmer gem. § 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Anlage 2 : Kleinbetragsrechnung für Kleinunternehmer gem. § 14 UStG 

(bis 150 �) 
 
 

 
vollständiger Name und  
vollständige Anschrift  
des leistenden Unternehmers  
 

Firma X  
Maierstr. 1, 80538 München  

 
 

  

     

 04.05.2009  Ausstellungsdatum der Rechnung  
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) 
der gelieferten Gegenstände 
 oder Umfang und Art der sonstigen Leistung  
 

1 Rasenmäher Marke „Top„ á 100 €                           100 € 
(Lieferung = (körperliche Gegenstände) 
(sonstige Leistungen = DL aller Art) 
 
 

 

 Rechnungsbetrag                                                         100€ 
 
 
 

 

Entgelt ohne gesonderten Steuerausweis  
– Hinweis auf Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung 

Kein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer 
Kleinunternehmer gem. § 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


